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(3) Das Fischen in den Grenzgewässern bis zur Grenz
linie ist nur gestaltet, wenn dadurch keine Behinderung 
der Schiffahrt entsteht.

(4) Das Fischen vom Lande aus und mit Booten ist 
nur in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenunter
gang gestattet. Das Angeln ist nur vom Lande aus in 
der gleichen Zeit gestattet.

§ 47

(1) Der Grenzflschereischein wird vom zuständigen 
Rat des Bezirkes ausgestellt und kann mit Auflagen 
verbunden werden.

(2) Die Angelberechtigung wird von den Kreisfach
ausschüssen des Deutschen Anglerverbandes ausge
stellt.

§ 48

(1) Die zur Fischerei benutzten Wasserfahrzeuge sind 
durch den zuständigen Rat des Bezirkes zu registrieren. 
Sie erhalten nach der Registrierung ein Kennzeichen.

(2) Der zuständige Kommandeur der Grenztruppen 
bestimmt die Anlegestellen der Fischereifahrzeuge.

(3) An den festgelegten Anlegestellen sind die 
Wasserfahrzeuge so zu sichern, daß eine Benutzung 
durch unbefugte Personen ausgeschlossen ist.

§ 49

Der Verkehr mit Sportbooten auf der Oder und der 
Lausitzer Neiße ist nur mit Genehmigung des zu
ständigen Kommandeurs des Grenzabschnittes gestattet.

A b s c h n i t t  VI 

Schlußbestimmungcn

§ 50

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 19. März 1904

Der Minister des Innern 
Der Minister und Chef

für Nationale Verteidigung der Deutschen Volkspolizei
H o f f m a n n  D i c k e l
Armeegeneral Generalleutnant

Anlage

zu § 42 Abs. 2 vorstehender Grenzordnung

1. Wismarer Bucht bis Höhe Hohenwischendorf 
Huk—Poel—Oberfeuer

2. Salzhaff

3. untere und obere Warnow (Breitling)

4. Saaler Bodden

5. Bodstedter Bodden

0. Barther Bodden

7. Grabower Bodden

8. Strelasund

9. Kupitzer Bodden

10. Prohner Wiek

11. Udarser Wiek

12. Schaproder Bodden

13. Vitter Bodden

14. Rassower Bodden

15. Wieker Bodden

16. Breetzer Bodden

17. Breeger Bodden

18. Großer und Kleiner Jasmunder Bodden

19. Rügischer Bodden

20. Greifswalder Bodden bis Höhe Peenemünde 
Hafen — Rüden — Thießow

21. Achterwasser

22. Krumminer Wiek

23. Peenestrom

24. Kleines Haff bis Höhe Newerow — Warsin.
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